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Gliederung Prüfung ACCON

Unterlage 17.1: Erschütterungen Betriebsphase

 Allgemeines

 Methodisches Vorgehen

 Vollständigkeit / Nachvollziehbarkeit

 Emissionsdaten

 Sekundärer Luftschall

 Beurteilungskriterien

 Prognosegenauigkeit

Unterlage 17.2: Erschütterungen Bauphase

 Allgemeines

 Methodik / Prognosegenauigkeit

 Immissionen / Beurteilung

Gutachten 
Bauerschütterungen 
unverändert zu 2017



Unterlage 17.1 - Zusammenfassende Bewertung

+ Einige unserer Kritikpunkte unserer letzten 
fachlichen Prüfung wurden berücksichtigt
(z.B. Ausbreitungsdämpfung angegeben, Emissionsdaten angegeben)

+ Methodisches Vorgehen prinzipiell i.O.
+ Mehr Schutzvorkehrungen

 Vollständigkeit weiter zu bemängeln
(keine Angabe von DE für Erschütterungsschutzmaßnahmen, Angabe 
Prognosesicherheit unzureichend vgl. IB Fritz PFA 1.3)

 Verwendung fehlerhafter Daten
(nach Rücklauf Einwendung: nur bei MO 1, ohne Auswirkung auf 
den sek. LS -> was bedeutet das für KBFmax/KBFtr am MO 1?)

 Beurteilungskriterium Ao=0,6



Unterlage 17.1 - Wesentliche Veränderung für LE

Planungsempfehlung Erschütterungsschutzmaßnahmen alt (2017)

Planungsempfehlung Erschütterungsschutzmaßnahmen neu (2019/20)

1. +66 m besohlte Schwelle
2. +1.200 m besohlte Schwelle (BS)
3. Unterschottermatte (USM) statt besohlter Schwelle auf 200 m



Aber:

Akustische Wirkung 
der Schwellenbesohlung (BS)

Unterlage 17.1 - Wesentliche Veränderung für LE



Unterlage 17.1 – akustische Wirkung BS

Zusammenfassung
Die bisherigen Untersuchungen, die die Lärmzunahme als Summenpegel in dB(A)
auswiesen, haben bereits für fast alle Fälle mit Schwellenbesohlungen eine 
Lärmzunahme nachgewiesen. Diese beträgt in den meisten Fällen 2-4 dB(A) bei 
mittelsteifen bis weichen Schwellenbesohlungen, 0-2 dB(A) bei steifen 
Schwellenbesohlungen.
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Empfehlung:
• Verwendung von USM anstelle von BS um 

akustischen Effekt durch BS auszuschließen

Hilfsweise Forderung:
• Schwellenbesohlung darf zu keiner relevanten 

Erhöhung der Schallemissionen führen
• Dies ist durch geeigneten Nachweis (z.B. 

Schallmessungen mit/ohne BS) zu belegen.

Unterlage 17.1 – BS Empfehlung/Forderung



Sonderregelung nach Nr. 6.5.3.5 der DIN 4150-2 
wonach bei Schienenverkehr Ao=0,6 angesetzt werden 
kann, gilt u.E. nur für einzelne Züge mit Auffälligkeiten 
(z.B. Flachstellen). 

Prognose i.d.R. über Zuggattungen mit Emissionsdaten 
ohne Auffälligkeiten, daher gelten hier u.E. weiterhin die 
Anhaltswerte nach Tabelle 1 der Norm (z.B. 
Mischgebiet tags/nachts Ao=5,0/0,3)

Unterlage 17.1 – Anhaltswert Ao=0,6



MO1 EG: Nacht KBFmax=0.25
mit fehlerhaften (Emissions-)Daten 
berechnet? 

Falls ja welche Auswirkung?
Ggf. Gutachten aktualisieren.

Wenn Unsicherheit z.B. 30 % kann auch 
bei den hier dargestellten Werten nicht 
mit Sicherheit von Einhaltung Ao=0,3 
nachts ausgegangen werden.

Unterlage 17.1 – Anhaltswert Ao=0,6

Auszug Ergebnistabelle Gutachten 



Unterlage 17.2 - Erschütterungen Bauphase

Forderungen:

• Fortschreibung Bauerschütterungsprognose im weiteren Planungsverlauf
• Sollten im Ergebnis der verfeinerten Prognosebetrachtungen 

Bauwerksschäden nicht auszuschließen sein, sind alternative und weniger 
erschütterungsintensive Bauverfahren anzuwenden. 

• Bei Einsatz von Meißelbagger und Mindestabstand <18 m zu angrenzender 
Bebauung Durchführung von Beweissicherungs- und 
Überwachungsmessungen

• Bei sonstigen erschütterungsintensiven Arbeiten und Mindestabstand <15 m 
zu angrenzender Bebauung Beweissicherungs- und 
Überwachungsmessungen

• Anwohner sind rechtzeitig und umfassend zu informieren. 
Erschütterungsintensive Tätigkeiten die nicht vermieden werden können sind 
mit den Anwohnern abzustimmen. Hierzu ist ein Immissionsschutzbeauftragter 
seitens des Vorhabensträgers zu benennen. 


